
renz (vgl. die so bezeichnete, vom Zentralkomitee der 
SED, Abteilung Handel, Versorgung und Außenhandel, 
und vom Ministerium für Handel und Versorgung her
ausgegebene Broschüre) durchzusetzen und dabei auf
tretende Widerstände, rückständige und falsche Auf
fassungen und Widersprüche nicht zu übergehen, son
dern sie rückhaltlos aufzudecken. Es bedarf keines beson
deren Beweises, daß neben den großen Erfolgen unserer 
sozialistischen Handelsorgane auch noch Mängel be
stehen, die die schnelle Erfüllung der Hauptaufgaben 
des Handels im Siebenjahrplan hemmen. So wird in 
dem genannten Beschlüsse des Ministerrates gefordert:

„Es muß Schluß gemacht werden mit der teilweise 
noch vorhandenen Gleichgültigkeit und Lieblosigkeit 
gegenüber dem Käufer“
(vgl. S. 13 der genannten Broschüre).

Ebenso besteht seit langer Zeit die Forderung an unsere 
Handelsorgane, die fachkundige Beratung der Werk
tätigen ständig zu verbessern, um eine mustergültige 
Versorgung der Bevölkerung zu gewährleisten. Die Ver
pflichtung des Verkaufsstellenleiters, die Waren dem 
Käufer „fachgerecht“ anzubieten, wird nunmehr im § 16 
der Ordnung über „Stellung, Rechte und Pflichten der 
Verkaufsstellenleiter des volkseigenen Einzelhandels“ 
ausdrücklich hervorgehoben (vgl. Anordnung Nr. 3 vom 
7. März 1960 über die Rechte und Pflichten pp. — GBl. II 
S. 88), woraus aber nicht gefolgert werden darf, daß 
diese Verpflichtung nicht bereits früher bestanden hat. 
Würde sich also ergeben, daß der Verkaufsstellenleiter 
die Klägerin nur formal, nicht umfassend und genügend 
sachkundig beraten hätte, so müßte die Verklagte dies 
gegen sich gelten lassen. Es wäre nicht sachgemäß, ein 
solches verhältnismäßig kostspieliges Heizgerät als „zu
sätzliche Heizquelle“ zu verkaufen, ohne dem Käufer 
die konkrete Wärmeleistung ausreichend und all
gemeinverständlich zu erläutern und ihn darüber zu 
beraten, unter welchen Bedingungen die Benutzung des 
Geräts eine ausreichende Erwärmung des Zimmers 
innerhalb zumutbarer Zeit und bei entsprechendem 
Kostenaufwande bewirkt. Sich hierüber ein Urteil zu 
bilden, kann nicht allein dem Käufer überlassen blei
ben, denn er ist in der Regel fachunkundig und nur 
um den Erwerb eines Gebrauchsgegenstandes bemüht, 
der einem bestimmten Zweck dienen soll und dazu auch 
geeignet sein muß. Sozialistischen Handel zu betreiben, 
heißt nicht, einfach Waren und Gebrauchsgegenstände 
ohne Rücksicht auf deren Gebrauchswert zu verteilen, 
sondern die Bedürfnisse der Bevölkerung maximal zu 
befriedigen. Dazu gehört den Umständen nach auch eine 
fachkundige Beratung. Daran ist nach dem Beschluß der 
Handelskonferenz vom 31. Juli 1959 sogar ein strenger 
Maßstab anzulegen. Auf keinen Fall ist es damit ab
getan, wie das Kreisgericht in seinem Urteil meint, daß. 
der Klägerin ja eine Bedienungsanweisung überreicht 
worden sei und das Gerät Fehler an sich nicht aufweise. 
Diese Auffassung berücksichtigt nicht genügend die 
höheren Aufgaben des Handels bei der Erfüllung der 
ökonomischen Hauptaufgabe.

A n m e r k u n g :
Mit dieser Entscheidung gibt das Oberste Gericht der 
Rechtsprechung eine richtungweisende Orientierung auf 
dem Gebiet des staatlichen und konsumgenossenschaft
lichen Einzelhandels. Es geht um die Frage: Wie legen 
die Gerichte die auf die Verbesserung der Handels
tätigkeit und der Konsumgüterproduktion gerichteten 
Beschlüsse der Partei der Arbeiterklasse und der 
Regierung ihrer Arbeit zugrunde und wie üben sie da
durch einen aktiven Einfluß auf die Verbesserung der 
Handelstätigkeit aus?
Die Zivilrechtsprechung muß mithelfen, die Hemm
nisse im sozialistischen Handel zu überwinden. In detfr 
aufgehobenen Entscheidung des Kreisgerichts war da
von wenig zu spüren. Der Konflikt wurde im wesent
lichen nur nach seiner äußeren Erscheinungsform be

urteilt, nicht aber in seinem gesellschaftlichen Wesen. 
Die politisch-ideologischen Ursachen des Widerspruchs 
wurden nicht aufgedeckt. Darauf kommt es jedoch im 
Ringen um eine höhere Qualität der Rechtsprechung 
entscheidend mit an.
Zu der Zeit, als dieses Verfahren vor dem Kreisgericht 
verhandelt wurde, war in Vorbereitung der Handels
konferenz eine breite öffentliche Diskussion über die 
vom Zentralkomitee der SED und dem Ministerium für 
Handel und Versorgung in der Presse veröffentlichten 
Thesen „Der Handel im Siebenjahrplan der DDR und 
seine Aufgaben zur weiteren Verbesserung der Ver
sorgung der Bevölkerung“ im Gange. Was also lag 
näher, als vom Standpunkt der darin enthaltenen neuen 
Aufgaben des Handels — inzwischen am 20. August 1959 
vom Ministerrat der DDR zum Beschluß erhoben — die 
strittigen Fragen einzuschätzen und zu entscheiden? Da
durch hätte das Kreisgericht leichter die im Verfahren 
offenkundig gewordenen Anzeichen noch vorhandener 
Verteiler-Ideologie erkennen können. Der Beschluß des 
Minjsterrats weist eindringlich darauf hin, daß die Ziele 
des Handels im Siebenjahrplan „erfordern, auf neue, 
sozialistische Art Handel zu treiben und die Überreste 
der Ideologie des Nur-Verteilens endgültig und restlos 
zu überwinden“.
Zur Erfüllung dieser Forderung gehört es auch, daß die 
Mitarbeiter des staatlichen und genossenschaftlichen 
Handels die Kunden über das Sortiment, die Eigen
schaften, Wirkungsweise und technische Funktion der 
Geräte, besonders der langlebigen industriellen 
Konsumgüter, aufklären und fachkundig beraten. Die 
Leitungen der Handelsbetriebe müssen größere An
strengungen unternehmen, um die Werktätigen im 
Handel in ihrem Streben nach höherem Wissen und 
besseren Fachkenntnissen noch wirksamer zu unter
stützen.
Deshalb ist die Feststellung des Obersten Gerichts her
vorzuheben, daß eine bloße formale „Beratung“ des 
Käufers unvereinbar ist mit den nach den Grundsätzen 
unserer Gesellschaftsordnung für den sozialistischen 
Handel maßgeblichen Erfordernissen.
Die Entscheidung des Obersten Gerichts hat jedoch nicht 
nur für den Handel, sondern auch für den Hersteller
betrieb des strittigen Heizgeräts, den VEB Elektro
wärme Döbeln, Bedeutung. Ein Hinweis in der Ge
brauchsanweisung auf die lange Dauer der Anheizzeit 
des mit Wasser gefüllten Elektro-Radiators hätte manche 
falsche Vorstellung des Käufers von vornherein be
seitigt. Bei solchen Heizgeräten sollte schon der Pro
duktionsbetrieb dem Käufer einen klaren Hinweis 
darauf geben, in welcher Zeit er das Gerät zur Wohn- 
raumheizung nicht benützen darf.
Die im Gutachten der Technischen Hochschule Dresden 
getroffenen Feststellungen lassen erhebliche Zweifel 
über den rationellen Verbrauch elektrischer Energie 
durch den Elektro-Radiator aufkommen. Gemessen an 
der hohen Leistungsaufnahme des Gerätes — 
2000 Watt —, ist die erreichte Wärmeabgabe (Erhöhung 
der Zimmertemperatur nach dreistündigem Heizen um 
3 Grad Celsius) sehr niedrig. Der Produktionsbetrieb 
muß sich um die Verbesserung des Nutzeffekts be
mühen. Trotz des Gütezeichens 1 des Heizgeräts ist das 
von der Klägerin nach dreistündiger Heizung erreichte 
Ergebnis unbefriedigend
Alle diese für die Befriedigung der Bedürfnisse der 
Bevölkerung wichtigen Fragen sollten von unseren Ge
richten in stärkerem Maße vom Blickpunkt der Durch
setzung sozialistischer Gemeinschaftsarbeit zwischen 
Handel und Produktion beurteilt werden. Wenn die 
Justizorgane diese Forderung erfüllen, leisten sie einen 
Beitrag zur mustergültigen Versorgung der Bevölke
rung.

Gerhard R o m m e l ,  \
Staatsanwalt beim Generalstaatsanwa.lt der DDR
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